
HAUSHALTSSATZUNG
DES

LANDKREISES UELZEN
FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2015

Aufgrund der §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 hat der Kreistag des Landkreises Uelzen mit Beschlüssen vom 16.12.2014 u. 26.05.2015 
folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnishaushalt
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 149.977.800 €          
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 152.752.700 €          

1.3 der außerordentlichen Erträge - €                             
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf - €                             

2. im Finanzhaushalt
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 166.411.500 €          
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 144.193.800 €          

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.877.900 €              
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 12.479.000 €            

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 10.420.000 €            
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.120.000 €              

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 178.709.400 €          
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 158.792.800 €          

Der GESAMTBETRAG DER VORGESEHENEN KREDITAUFNAHME  für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) 
wird auf 10.420.000 €            
festgesetzt.
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§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf - €                             
festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite  zur 
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden 
dürfen, wird auf 24.000.000 €            
festgesetzt.

§ 5

Der UMLAGESATZ DER KREISUMLAGE  wird auf 53 v.H.  der Steuerkraftzahlen (der 
Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, 
und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) und 53 v.H. von 90 % der Schlüssel-
zuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden u. Samtgemeinden festgesetzt. 

§ 6

Der Beitrag zur KREISSCHULBAUKASSE  wird auf  0 € je Grundschüler festgesetzt.

§ 7

Für die BEFUGNIS DES LANDRATES ,  über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und
Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen 
bis zur Höhe von 15.000 € als unerheblich.

Uelzen, den 26.05.2015

LANDKREIS UELZEN

Landrat
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